
M 2.04 Stadtverwaltung in Preußen nach der Städteordnung ab 1808 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seine Majestät der König 

 

Berichte, Ant

MAGISTRAT ("VORS

Besoldeter (Ober-)Bürgermeister - 
Besoldeter Kämmerer und Syndicus - 
ehrenamtliche Magistratsmitglieder* - 
 
(ernennt städtische Angestellte, führt Be
versammlung aus; besorgt die gesamte 
Auftrag), Bürgeraufnahmen, Bauwesen, 

Regierung 
regionale Verwaltungsbehörde für 

Verwaltungszweige entscheidet
selbständig nach Gesetzeslage

B

BÜRGER MIT STIMMRECHT:   
mit Hausbesitz und Jahreseinkünften  
über 150 bzw. 200 Talern   
(Steuerpflicht, Dienstpflicht, Pflicht zu
Annahme öffentlicher Ämter)  

STADTVERORDNET

ehrenamtliche Stadtverordnete*  fü
davon 2/3 Hausbesitzer 
 
(fasst Beschlüsse zu allen kommunalen A
und Statuten, legt Kommunalabgaben fe

Staatsministerium (5-7 Ressorts) 

 

 
 
 

= Einwohner

  

Stein mobil – Wir bringen den "Stein" ins Roll

 

regiert und entscheidet
 Oberpräsident in jeder Provinz (ab 1815) 

Gesetze

räge

Kontrolle 

TEHER DER STADT") 

vom König ernannt 
aus der Bürgerschaft 
auf 6 bzw. 12 Jahre gewählt 

schlüsse der Stadtverordneten-
Verwaltung, Polizei (in staatlichem 
Gewerbeaufsicht, Kassenführung) 

alle 
 
 

erichte, Eingaben 

ENVERSAMMLUNG 

r drei Jahre gewählt 

ngelegenheiten; beschließt Haushalt 
st) 

Berichte 

wählt Magistrat
BÜRGERSCHAFT 
  BÜRGER OHNE STIMMRECHT: 
  Jahreseinkünfte unter 150 / 200 Taler; 
  Frauen (Steuerpflicht, Dienstpflicht, nicht  

r   wählbar für öffentliche Ämter),  
  Magistratsmitglieder 
Aufsicht, bestätigt neue Statuten und 
Wahl der Magistratsmitglieder 
SCHUTZVERWANDTE  
 ohne Bürgerrecht (Steuerpflicht) 

en                    
 
besondere 
Deputationen  bzw. 
Kommissionen, z.B. 
• für kirchliche 

Angelegenheiten 
• für Schulen 
• für Bausachen 
• für das 

Armenwesen, 
Hospitäler, milde 
Stiftungen
Berichts- und 
Auskunftspflicht
wählen in direkter gleicher und geheimer Wahl
 
 
 
  * - kleine Städte bis 3.500 Einwohner: 4-7 Magistratsmitglieder, 24-26 ehrenamtliche Stadtverordnete 
     - mittlere Städte bis zu 10. 000 Einwohner: 7-12 Magistratsmitglieder, 30-60 ehrenamtliche Stadtverordnete 
     - große Städte über 10. 000 Einwohner: 12-15 Magistratsmitglieder, 60-102 ehrenamtliche Stadtverordnete 
www.steinmobil.de  
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Die Preußische Städteordnung diente dazu, "in der Bürgergemeine einen festen 
Vereinigungspunkt gesetzlich zu bilden, ihnen [=den Bürgern] eine tätige Einwirkung auf 
die Verwaltung des Gemeinwesens beizulegen und durch diese Teilnahme Gemeinsinn zu 
erregen und zu erhalten" (Präambel zur Städteordnung vom 19.11.1808).  

 

Fortschritte gegenüber den älteren Verfassungen:  

• Vereinheitlichung der Stadtverwaltung (gleiches Stadtrecht für alle Städte) 

• Vereinheitlichung der Stadt als Rechtsraum (Beseitigung von 
Sonderrechtsbezirken, Einbeziehung der Vorstädte) 

• Vereinheitlichung des Bürgerrechts (Abschaffung der Vorrechte von Zünften; 
Einbeziehung der "Eximierten" aus Adel, Beamtenschaft, Klerus; Bürgerrecht 
(ohne Stimmrecht) für Frauen) 

• Lösung der Justiz aus der lokalen Zuständigkeit, dadurch größere Unabhängigkeit 
der Rechtsprechung 

• Weitgehende Mitbestimmungsrechte für Stadtverordnete 
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